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Zur Auferlegung von Mutwillenskosten (Ermittlungskosten, Hälfte der von der BG zu 
zahlenden Gerichtsgebühr) 
 

§ 192 SGG 
 
Urteil des Sozialgerichts Duisburg vom 26.07.2006 – S 6 U 293/04 – 
 
Das SG begründet seine Entscheidung damit, dass der Kläger  trotz der eindeutigen 
Sachlage nicht bereit gewesen sei, den Prozess unstreitig zu beenden. Außerdem habe er 
versucht, das Beweisergebnis zu manipulieren und dann zusätzlich noch uneinsichtig 
reagiert, als er damit aufgefallen sei. 
 Das Gericht hat dem Kläger aus sozialen Gründen nur ein Drittel der reinen 
Ermittlungskosten auferlegt. Außerdem hat der Kläger der BG den Betrag zu erstatten, der 
dadurch entstanden ist, dass das Verfahren nicht unstreitig endete (vgl. § 186 SGG). 
 
Das Sozialgericht Duisburg hat mit Urteil vom 26.07.2006 – S 6 U 293/04 –  
wie folgt entschieden: 
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